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Hinweise zur Geometrie 

Wie wirksam eine Lärmschutzanlage schützt, hängt 

in erster Linie von ihrer Höhe ab. Die Minderung des 

Schalls beginnt dann, wenn die Sichtverbindung vom 

Immissionsort zur Straße unterbrochen wird. Erst ein 

hoher Umweg des Schallstrahls über die Abschirmkan-

te verursacht eine wirksame Pegelminderung. Nur di-

rekt hinter einer Wand kann sich der Pegel um bis zu 

15 dB(A) verringern (siehe Abbildung 22). Die typisch 

realisierbaren Werte liegen zwischen 5 und 10 dB(A). 

Während also eine Schutzanlage im bodennahen Be-

reich, im sogenannten Außenwohnbereich – das sind 

Terrassen, Aufenthaltsbereiche, Kinderspielplätze – den 

Lärm spürbar abhält, versagt sie in den oberen Geschos-

sen von höheren Wohngebäuden (siehe Abbildung 23). 

Dort ist die Aufenthaltsqualität auf einem Balkon erheb-

lich beeinträchtigt. Die Unterseiten von Balkonen kön-

nen sogar Reflexionen bewirken, die den Lärm auf das 

unterhalb befindliche Fenster verstärken. 

Wände über 7 m Höhe beeinträchtigen erheblich das 

Stadt- oder Landschaftsbild (siehe Abbildung 24). Gro-

ße Anlagen verändern außerdem das Mikroklima, es 

entstehen Schattenzonen und Windeffekte. Die Trenn-

wirkung der Straßen wird durch hohe Anlagen noch ver-

stärkt (siehe Abbildung 25).

Lärmschutzwälle stören zwar optisch grundsätzlich we-

niger. Sie beanspruchen jedoch sehr viel Grundfläche. 

Daher sind sie in Ballungsgebieten kaum realisierbar.

Durch Abschirmeinrichtungen werden hohe Frequenzen 

mehr als tiefe Frequenzen gemindert. Dadurch ändert 

Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm

Direkter Schall Gebeugter Schall

Reflektierter  Schall

Abbildung 21: Einflüsse auf die Schallausbreitung 

Abbildung 22: Der Außenwohnbereich wird am besten geschützt 
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sich auch das „Klangbild“ hinter einer Abschirmung. 

Deshalb wird das Geräusch hinter einer Wand – unab-

hängig von den reduzierten Pegeln – als weniger belästi-

gend empfunden. Dazu trägt auch bei, dass die Pegelspit-

zen stärker sinken und der Pegelverlauf gleichmäßiger 

wird (siehe Abbildung 26). Die Abschirmwirkung lässt 

sich im begrenzten Umfang noch steigern, wenn an der 

Schirmoberkante Absorber angebracht werden oder die 

Oberkante abgewinkelt wird.

Bei gleicher Höhe ist die Lärmschutzanlage umso wirk-

samer, je näher die Abschirmkante am Verkehrsweg 

liegt. Es empfiehlt sich daher, Bürgersteige hinter einer 

Abschirmanlage anzuordnen (siehe Abbildung 27). 

Lärmschutzanlagen müssen ausreichend lang sein. Nur 

dann kann von den Seiten kein zusätzlicher Lärm zu dem 

Schutzobjekt eindringen. Die erforderliche Länge ergibt 

sich aus der Größe des zu schützenden Baugebiets. Auf 

der sicheren Seite liegt man, wenn folgende Vorausset-

zung erfüllt ist: Die Lärmschutzanlage ist an jedem Ende 

etwa dreimal so lang wie die kürzeste Entfernung zwi-

schen der Bebauung und Straße. Die Enden können auch 

um das Haus oder Gebiet herumgeführt werden, um von 

allen Seiten eine Abschirmung zu erzielen (siehe hierzu 

Abbildung 28).

Abbildung 23: Der untere Bereich hinter der Lärmschutzwand ist geschützt, nach oben hin nimmt die pegelmindernde Wir-

kung ab, der obere Bereich mit Sichtverbindung hat keinen Schutz 

Abbildung 24: Das Landschaftsbild wurde durch die Errich-

tung der Lärmschutzanlagen erheblich verändert 

(Foto Kühne) 

Abbildung 25: Lärmschutzwand entlang einer innerstädti-

schen Hauptverkehrsstraße (Foto Kühne)
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Keinesfalls dürfen Lücken in der Anlage – etwa durch 

Ausfahrten – entstehen. Unterbrechungen reduzieren 

ganz erheblich die Gesamtwirkung der Anlage, es ent-

stehen auch zusätzliche Belästigungen durch schnelle Pe-

gelveränderungen, wenn einzelne Fahrzeuge diese Lücke 

passieren.

Hinweise zur Schalldämmung von 

Schallschutzwänden

Durch ausreichend hohe Schalldämmung muss dafür 

gesorgt werden, dass auch der Schalldurchgang durch 

die Wand minimiert wird. Sie muss bei Schallschutz-

wänden mindestens 25 dB betragen. Hierzu bedarf es in 

Abbildung 26: 

Schalldruckpegel-

Zeitverlauf vor und 

in 20 m Abstand 

hinter einer Schall-

schutzwand

Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm

Abbildung 27: Geschützter Freiraum hinter einer Lärm-

schutzwand mit Anliegerstraße (Foto Kühne)

Abbildung 28: Bild oben: die Wand nur auf dem eigenen 

Grundstück ist zu kurz, Bild Mitte: ausreichende Länge der 

Wand mit Einschluss der Nachbargrundstücke, Bild unten: 

nur um das eigene Grundstück herumgeführte Wand 



Seitliche Beugung
Beugung

Direktschall

Schalldurchgang 
durch die Wand
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der Regel eines Flächengewichts von mehr als 20 kg/m²,  

auf der sicheren Seite liegt man bei Gewichten von mehr 

als 40 kg/m². Eine Bretterwand genügt diesen Anforde-

rungen somit nicht. 

In Abbildung 29 sind nochmals die wesentlichen Schall-

wege zwischen Straße und Immissionsort aufgezeigt, die 

es gilt, möglichst wirkungsvoll zu unterbinden.

Hinweise zu Reflexionen, schallab-

sorbierende Verkleidungen

Befinden sich an beiden Seiten reflektierende Lärmschutz-

anlagen, verringert sich deren Wirkung durch die jeweils 

gegenüberliegende Reflexion (siehe Abbildung 30). Ab-

hängig von der Geometrie können sich so im eigentlich 

geschützten Bereich die Pegel deutlich erhöhen. Zudem 

können lästige kurzzeitige Einzelgeräusche auftreten. 

Dieser Effekt findet sich auch bei einer gegenüberliegen-

den Bebauung, bei beidseitigen parallelen Wänden, bei 

Stützmauern, Einfriedungen oder bei Tunnelausfahrten.

Reflexionen lassen sich vermeiden, wenn gegenüberlie-

gende schallharte Lärmschutzwände eine schallabsor-

bierende Verkleidung erhalten. Die Schallabsorption 

ergibt sich durch die Differenz der Schallpegel der auf-

treffenden und der reflektierten Energie. Nach ZTV-Lsw 

06 [25] spricht man bei einer Minderung der Reflexion 

um mindestens 8 dB von hoch absorbierenden Kon-

struktionen, bei Werten von 4 bis 7 dB von absorbie-

renden Konstruktionen. Werte unter 4 dB(A) gelten als 

nicht absorbierend. 

Reflexionen lassen sich auch verringern, wenn die Wän-

de schräg oder gekrümmt angeordnet werden. Neigen 

die Wände nach außen, gehen die Schallstrahlen nach 

Abbildung 29: Schallwege im Bereich einer Lärmschutzwand

Abbildung 30: Durch die Reflexion an der gegenüberliegenden Wand wird die Minderungswirkung des Schirmes erheblich 

beeinträchtigt
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oben. Bei Glaswänden vermeidet man darüber hinaus 

störende Lichtreflexionen (siehe Abbildung 31).

Glaswände lassen sich nicht mit absorbierendem Ma-

terial versehen, ihre gewünschte transparente Wirkung 

würde verloren gehen. Stehen auf einer Brücke beidsei-

tig Schutzanlagen, sollten sie geneigt aufgestellt werden, 

um Reflexionen zu vermindern. Neuartige Glas-Konst-

ruktionen mit absorbierenden Unterbrechungen senken 

die Reflexionen (siehe Abbildung 32). Durch die aufge-

brachten Lamellen erreicht das System Absorptionswer-

te von 4 bis 8 dB(A). 

Witterungseinflüsse

Bei Schallausbreitung nahe am Boden bewirkt die Bo-

dendämpfung eine zusätzliche Pegelminderung. Bei Brü-

cken, ansteigendem Gelände und über Täler fehlt sie, 

gegenüber vergleichbaren Abständen wird es lauter. 

Bei Inversionswetterlagen – wenn die Lufttemperatur 

mit zunehmender Höhe ansteigt – wird der Schall zum 

Boden hin gebeugt (siehe Abbildung 33). Das hat zur 

Folge, dass die Wirkung von Lärmschutzanlagen deut-

lich nachlassen kann. Gleiches geschieht bei Mitwind-

situationen.

Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm

Abbildung 33: Inversionswetterlagen können die Wirkung von Lärmschutzanlagen deutlich reduzieren (typisch für die Nacht)

Abbildung 31: Zur Vermeidung von Schall- und Lichtreflexi-

onen nach außen geneigte Glaswand auf einer Brücke (Foto 

R. Kohlhauer GmbH), 

Abbildung 32: Glaswand mit absorbierenden Eigenschaften 

(Foto R. Kohlhauer GmbH)

kalt

kalt

warm

warm
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Leider nur eine vorübergehende Wirkung von „natürli-

chem Schallschutz“ ergibt sich bei der bekannten Tat-

sache, dass Schnee die Ausbreitung von Schall deutlich 

dämpft. Auf Straßen führt er außerdem zu geringen 

Fahrgeschwindigkeiten, moderater Fahrweise und nied-

rigem Verkehrsaufkommen (siehe Abbildung 34).

Psychologische Wirkung

Ein weiterer wichtiger Effekt von Lärmschutzwänden 

und -wällen ist die psychologische Wirkung, auch wenn 

sie quantitativ und volkswirtschaftlich kaum fassbar ist. 

Verwaltungen und Betroffene berichten immer wieder, 

dass alleine schon das Vorhandensein einer Lärmschutz-

anlage dazu führt, dass die Menschen eine Entlastung 

spüren. Das gilt selbst dann, wenn die Schutzanlage 

– etwa aufgrund einer zu geringen Höhe – gar keinen 

schalltechnischen Effekt hervorruft. Allerdings berich-

ten Betroffene auch, dass sie sich durch den optischen 

Eindruck der Lärmschutzanlage isoliert fühlen. Gleich-

wohl sollte der positive Effekt bei der Auslegung von 

Lärmschutzkonzepten und Lärmaktionsplänen in Er-

wägung gezogen werden. Dies sollte im Dialog mit den 

betroffenen Bürgern geschehen.

Schallschutzwand

Eine Schallschutzwand ist ein schalldämmender, ver-

gleichsweise dünnwandiger Baukörper, der nur wenig 

Grundfläche beansprucht. Sie kann und sollte auch aus 

akustischen Gründen relativ nahe an der Lärmquelle ste-

hen. Schallschutzwände können aus Aluminium, Beton, 

Holz, Glas, transparentem Kunststoff, Beton oder Zie-

gel hergestellt werden. In den letzten Jahren gab es große 

Fortschritte bei der Entwicklung transparenter Materia-

lien, insbesondere hinsichtlich der Selbstreinigung und 

der Graffiti-Resistenz. 

Die Materialien lassen sich auch kombinieren. So kann 

die Wand beispielsweise im unteren Bereich aus Beton 

und oben aus Glas bestehen. Auch lassen sich Lärm-

schutzwände auf Lärmschutzwälle aufsetzen. Dies redu-

ziert den Platzbedarf (siehe auch Seite 54 „Kombination 

von Lärmschutzsystemen“).

Die bautechnischen Anforderungen an Lärmschutz-

wände sind in spezifischen Normen und Vorschriften 

festgelegt [63], die die Hersteller zu beachten haben. Ei-

genkonstruktionen erfüllen in der Regel diese Vorgaben 

nicht. 

Schallschutzwall

Ein Schallschutzwall ist eine langgestreckte, begrünbare 

Aufschüttung aus Bodenmaterial oder anderem Schütt-

gut. Schallschutzwälle lassen sich durch weiche Formge-

bung und Bepflanzung gut ins Landschaftsbild einfügen. 

Wälle sollten an ihren Enden nicht abrupt enden, son-

dern mindestens mit einer Neigung von 1:8 auslaufen. 

Ein Abschwenken im Grundriss bietet eine weitere Ge-

staltungsmöglichkeit; siehe hierzu den späteren Hinweis 

auf Seite 56 „Gestaltung von Lärmschutzanlagen“.

Da der ohne Stützmaßnahmen realisierbare Schüttwin-

kel mindestens 1:1,5 beträgt, ergibt sich für die Bö-

5.8.2 Beschreibung typischer Lärmschutzanlagen

Abbildung 34: Wirksame Lärmbekämpfung mit Unterstüt-

zung der Natur (Foto Kühne) 
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schungsfußbreite ein relativ hoher Flächenbedarf. Wird 

der Wall ohne Hangsicherung steiler geschüttet, besteht 

die Gefahr der Bodenerosion. Sofern ausreichend Ge-

lände zur Verfügung steht, sollte die Böschung auf der 

Anwohnerseite möglichst flach und somit natürlicher 

ausgebildet werden.

 

Steilwall

Ein Steilwall ist eine künstliche Stützkonstruktion mit 

einer größeren Böschungssteilheit. Die Stützkonstruktio-

nen bestehen aus Holz- oder Betonteilen, Schotterdraht-

kästen (Gabionen) oder auch geflochtenen Weiden, die 

mit Gehölzstauden bepflanzt werden können. Steilwälle 

werden häufig angewendet, wenn für einen Wall nicht 

genügend Aufstandsfläche zur Verfügung steht. Die Pfle-

ge kann personalaufwendig sein. Der Erhalt der Begrü-

nung ist oft nur mit zusätzlicher Bewässerung möglich.

Einschnitt, Trog

Abschirmungen lassen sich auch dadurch erzielen, dass 

die Straße in einen Einschnitt verlegt wird (siehe Ab-

bildung 35). Möglich ist auch eine Einbettung in einen 

Trog mit Teilabdeckung (siehe Abbildung 36). Um hier 

Vielfachreflexionen zu vermeiden, sind die Seitenwände 

eines Trogs mit absorbierendem Material zu versehen. 

Im innerstädtischen Bereich können durch die Tieferle-

gung zusätzliche Kosten durch Verlegung von Kanalisa-

tionen und Kabeln entstehen.

Kombination von Lärmschutzsystemen

Die Lärmschutzsysteme Einschnitt, Erdwall, Steilwall/

Stützmauer und Wand lassen sich kombinieren. Die ein-

zelnen baulichen Dimensionen bleiben so geringer. Setzt 

man etwa eine Wand auf einen Erdwall, so verringert 

sich der Grundflächenbedarf, die auf dem Wall aufge-

setzte Wand kann in der Höhe verringert werden. Bei-

spiel: Auf einen 3 m hohen, begrünten Wall wird eine 

2 m hohe Wand aufgesetzt. Dies wird als wesentlich an-

genehmer empfunden als ein 5 m hoher Wall oder eine 

5 m hohe freistehende Wand. 

Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm

Abbildung 36: Innerstädtische Straße in Troglage (Foto 

Baumer)

 

Abbildung 35: Straße im Einschnitt
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Tunnel – Einhausung 

In problematischen Fällen – wie in innerstädtischen Be-

reichen bei hoher Bebauung, bei starkem Ansteigen des 

Geländes seitlich der Straße oder zur Schonung wertvol-

ler Landschaftsteile – kann die Verlegung der Straße in 

einen Tunnel oder eine Einhausung eine sinnvolle Alter-

native sein (siehe Abbildung 38). 

Tunnel schirmen den Schall fast total ab, allerdings las-

sen sie sich selten akustisch ausreichend lang erstellen. 

An ihren Endbereichen sinkt die Minderungswirkung 

durch das Einwirken der offenen Strecke deutlich. Sie 

beträgt dort nur noch 3 dB(A). Dies reduziert das Ge-

samtergebnis insbesondere in größeren Entfernungen 

ganz erheblich. Bei Ein- und Ausfahrten in den Tunnel 

entstehen zudem auffällige Pegeländerungen. Diese las-

sen sich durch anschließende Stützwände mit allmählich 

abnehmender Höhe abmindern. Die „Tunnelmünder“ 

(Tunnelportale) müssen absorbierend verkleidet werden. 

Ein weiteres Problem sind die Schadstoffkonzentratio-

nen an den Tunnelenden. 

Nicht nur die Bau-, sondern auch die Unterhaltungs- 

und Betriebskosten (Beleuchtung, Belüftung, Sicherung) 

sind meist unverhältnismäßig hoch im Vergleich zu den 

tatsächlich erzielten Pegelminderungen. Ein städtebau-

licher Gewinn entsteht aber, indem sich die Fläche des 

Tunneldeckels nutzen lässt (Abbildung 38). Zudem ent-

fällt die Trennwirkung der Straße.

Häufig wird allerdings die verbliebene Oberfläche dazu 

benutzt, weitere Verkehrsflächen aufzunehmen. Dies 

zerstört jedoch die erzielte Wirkung. Zu bedenken ist 

auch, dass oftmals durch den Tunnelbau der Verkehrs-

weg attraktiver wird und zusätzlichen Verkehr anzieht, 

der in den Zufahrtswegen die Verkehrsmengen und da-

mit den Verkehrslärm erhöht.

Bepflanzung

Durch Bäume und Sträucher wird Schallenergie gestreut 

und teilweise absorbiert. Die Wirkung von Bepflanzung 

an der Straße wird jedoch meist erheblich überschätzt. 

Zwar verringern Büsche und Bäume während der Ve-

getationsperiode die hohen Frequenzen, der Straßen-

verkehrslärm wird dann nicht mehr so aggressiv emp-

funden. Aber die tatsächliche messbare Pegelminderung 

beträgt bestenfalls 1 dB pro 10 m Tiefe der Vegetation. 

Zudem müsste die Bepflanzung langfristig rechtlich wie 

physisch gesichert werden. Unabhängig davon empfin-

den Betroffene die Wirkung subjektiv hoch. Dieser Ef-

fekt tritt auch bei Lärmschutzanlagen auf, die mit Be-

Abbildung 38: Parkanlage über einem Tunnel (Foto Kühne)

Abbildung 37: Bei Sichtverbindung gibt es keine Pegelminde-

rung, erst mit einer Einhausung lassen sich in höher gelege-

nen Bereichen wirksame Pegelminderungen erzielen. 
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pflanzung gut kaschiert sind. In die Vorschriften für die 

Verwaltung sind diese Besonderheiten nicht eingeflos-

sen. Um auf der sicheren Seite zu sein, lässt man bei den 

Berechnungen die Bepflanzungen unberücksichtigt.

Vorsicht ist geboten in Fällen, in denen Vegetation Lärm-

schutzwände und -wälle flankiert. Im ungünstigsten Fall 

können Baumgruppen und Bäume zu Reflektoren wer-

den und die Wirksamkeit von Schallschutzanlagen her-

absetzen [64].

Synergien

Lärmschutzanlagen können zusätzliche Funktionen 

übernehmen. So lassen sich in die Lärmschutzwälle auf 

der Rückseite Garagen oder andere Gebäude unterge-

ordneter Bedeutung integrieren. Die Lärmschutzwände 

können Photovoltaikelemente aufnehmen, die umwelt-

freundlichen Strom erzeugen (Abbildung 39). Die ge-

wonnene Energie lässt sich ins Netz einspeisen oder vor 

Ort zur Beleuchtung nutzen.

Gestaltung von Lärmschutzanlagen

Wirksame Lärmschutzanlagen sind häufig recht hohe 

und optisch dominante Bauwerke. Sie können zu er-

heblichen visuellen Beeinträchtigungen führen. Dadurch 

kann wiederum die subjektiv empfundene akustische 

Wirksamkeit sinken. Denn die Anwohner, für die die 

Anlage errichtet wurde, müssen sie ja akzeptieren. Zu 

Fragen der Gestaltung entstand daher  für den Planer ein 

eigenständiges Merkblatt, die „Empfehlungen für die 

Gestaltung von Lärmschutzanlagen an Straßen“ [63]. 

Sie enthalten Anregungen und Hinweise für eine umge-

bungsgerechte und ästhetisch befriedigende Gestaltung 

von Lärmschutzeinrichtungen. 

Grundsätze für die Gestaltung von Lärmschutzanla- 

gen [63]: 

• Die Eigenart des jeweiligen Landschafts- oder   

Stadtraumes ist zu berücksichtigen.

• Natürliche Gestaltungselemente und Materialien  

wie Pflanzen, Boden, Stein und Holz sind bevor-

zugt und standortgemäß zu verwenden.

• Zurückhaltende Gestaltung und Farbgebung er- 

leichtern die Einfügung in die Umgebung.

• Wälle und Wall-/Wandkombinationen sind aus ge- 

stalterischen Gründen reinen Wandkonstruktionen 

vorzuziehen.

• Sehr lange Lärmschutzanlagen sind zu gliedern, um  

Monotonie zu vermeiden.

• Innerhalb einer Anlage sind kleinräumige, unhar- 

monische Wechsel von verschiedenen Systemen 

und Farben zu vermeiden.

• Folgen im Verlauf einer Straße mehrere Lärm- 

schutzanlagen dicht aufeinander, sind sie gestalte-

risch aufeinander abzustimmen.

• Liegen beengte Verhältnisse vor, soll die verfügba- 

re Grundfläche vorrangig der Anliegerseite zugute 

kommen.

• Vorhandene Bauwerke sind zu beachten. 

• Bei der Auswahl und Gestaltung sind die betroffe- 

nen Kommunen und Bürger einzubeziehen.

Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm

Abbildung 39: Lärmschutzwall mit aufgesetzter Photovolta-

ikanlage (Foto Kühne)
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Am Anfang steht wohl immer die Überlegung, ob sich 

nicht durch ein Abrücken der Bebauung von der Stra-

ße die notwendige Lärmminderung bewirken lässt. Im-

merhin kann bei einer zweistreifigen Straße schon eine 

freundlich gestaltete Zwischenzone mit Vorgarten, Rad-

weg und Baumreihe anstelle eines knapp bemessenen 

Gehsteigs den Mittelungspegel an der Randbebauung 

um rund 5 dB(A) senken. Der Vorbeifahrpegel verringert 

sich sogar um rund 7 bis 10 dB(A). 

Sind ausreichende Abstände nicht möglich, so ist die 

Eigenabschirmung der zu errichtenden Gebäude zu nut-

zen. Erforderlich sind eine zweckmäßige Gebäudeform 

sowie eine günstige Grundrissgestaltung. Beispielhaft 

werden in Abbildung 40 zwei Gebäudeanordnungen ge-

genübergestellt. Die Abbildung zeigt im linken Bild drei 

Wohnblöcke, die senkrecht zur Straßenachse stehen. 

Das Gebäude im rechten Bild hat eine vergleichbare 

Grundfläche und besteht aus einem Längsriegel paral-

lel zur Straße und drei Querriegeln. Die Abbildung zeigt 

sowohl die Gebäudegrundrisse als auch die Schallpegel-

verteilung der von der Straße ausgehenden Verkehrsge-

räusche. Der Pegelunterschied zwischen den blauen und 

grünen Farbtönen beträgt etwa 30 dB. Es wird deutlich, 

dass die Verkehrsgeräusche im linken Beispiel bis in 

die Tiefe der Bebauung vordringen können und nur die  

schmalen, straßenabgewandten Fassaden im grünen Be-

reich liegen. Im rechten Beispiel hingegen sind große Tei-

le der Fassaden durch den Längsriegel gut abgeschirmt. 

Es entsteht ein zusammenhängender, großflächiger ru-

higer Außenbereich. Für fast alle Wohneinheiten sind 

Räume mit geringer Belastung möglich. 

Die Längsriegel können auch durch transparente Schall-

schutzwände ersetzt werden.

Die Abbildungen 41 und 42 zeigen die Umsetzung ei-

nes derartigen Konzeptes. Die Wohnhäuser wurden 

ursprünglich senkrecht zur Hauptstraße angeordnet. 

Es gab keine geschlossenen Innenhöfe, die parallelen  

Häuserfronten verstärkten durch Reflexionen die Pegel 

auf den Freiflächen. Zur Sanierung wurden nun Häuser 

mit lärmbewussten Grundrissen parallel zur Straße als 

Längsriegel realisiert. Durch diese Abschirmung ergeben 

sich die oben erwähnten ruhigen Innenhofbereiche.

5.9 Schallschutz durch Gebäudeplanung

Abbildung 40: Alternative Anordnung von Gebäuden an 

einer Straße, Grundrisse und Lärmbelastung; links: offene 

Querriegel, rechts: Abschirmung durch Längsriegel.

Abbildung 41: Verbesserung des Schallschutzes durch zusätz-

liche Abschirmung oder Bebauung mit geeigneter Raumori-

entierung im Gebäude (Foto Kühne)

Abbildung 42: Verbesserung des Schallschutzes durch zusätz-

liche Abschirmung (Foto Kühne)



Sind Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (Maßnah-

men an der Quelle oder am Übertragungsweg) ausge-

schöpft oder von vornherein nicht möglich, kommt die 

erhöhte Schalldämmung der Außenbauteile in Betracht 

(passiver Schallschutz).

Hierzu gehören Außenwände, Dächer, Fenster, Türen, 

Rollladenkästen, Heizkörpernischen und Lüftungsein-

richtungen. In dieser Aufzählung spielen die Fenster 

zweifellos die wichtigste Rolle. Bei „passiven“ Schall-

schutzmaßnahmen am Immissionsort geht es nahezu 

ausschließlich darum, Schallschutzfenster einzubauen. 

So befassen sich die folgenden Kapitel auch vorwiegend 

mit den an die Fenster zu stellenden Schallschutzanfor-

derungen. Schallschutzfenster sind „luftdicht“, es wird 

nachfolgend auch auf die erforderliche Belüftung der 

Räume hinter Schallschutzfenstern verwiesen.

Im Gegensatz zum internen Schallschutz (Schutz vor 

Schallübertragung von Raum zu Raum), bei dem hohe 

Schalldämmwerte erwünscht sind und keine Nachtei-

le zur Folge haben, muss beim externen Schallschutz 

(Schutz vor Schallübertragung von außen nach innen) 

die Dämmung gezielt und mit Bedacht bemessen wer-

den. 

Im Falle zu hoher Dämmwerte der Außenfassade sind 

folgende Nachteile zu erwarten:

• raumklimatische Nachteile (unzureichende Lüftung,  

Stockflecken),

• Einbau von Lüftungseinrichtungen erforderlich; 

• erschwerte Handhabbarkeit bei hoch schalldäm- 

menden (schweren) Fenstern,

• hohe Kosten. 

Subjektiv können noch folgende Nachteile auftreten: 

• zu geringer Grundgeräuschpegel („Maskierungspe- 

gel“) in Wohnungen, daher verstärkte Hörbarkeit 

von Geräuschen aus Nachbarwohnungen, z. B. stö-

rende Sanitärgeräusche,

• Isolationsgefühl. 

Schallschutzfenster sind zu schließen!

Häufig wird nicht berücksichtigt: Schallschutzfenster 

mindern die Geräuschbelastung nur, wenn sie auch tat-

sächlich geschlossen bleiben. Die Bewohner lärmbelas-

teter Wohnungen haben deshalb nur die Wahl zwischen 

Lärmstress und Klimastress. An weniger stark befahre-

nen Straßen bleiben die Fenster daher häufiger geöffnet 

und sind deshalb akustisch wirkungslos.

Folgen für das Raumklima

Die Auswirkungen moderner schalldämmender und da-

her fast luftdichter Fenster auf das Klima von Aufent-

haltsräumen sind schwerwiegend. Durch die undichten 

Fugen alter Fenster wird ein Teil der Raumluft ständig 

erneuert. Altbaufenster mit luftdurchlässigen Fugen be-

wirkten eine natürliche Grundlüftung (bei der im Winter 

bei üblich großen Räumen etwa 10 m³ Luft/Stunde aus-

getauscht werden können). „Verbrauchte Luft“ konnte 

dabei kaum entstehen. 
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5.10 Baulicher Schallschutz gegen Verkehrslärm (passiver Schallschutz)

5.10.1 Allgemeine Hinweise

5.10.2 Wohnklima und Schallschutz

Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm



Die Berechnungsmethoden für die erforderliche Schall-

dämmung enthält die 24. BImSchV [23]. Die Berechnung 

gilt zunächst nur für die Ermittlung des erforderlichen 

Schallschutzes an Straßen für den Fall der Vorsorge, 

kann aber prinzipiell auch für die Lärmsanierung ge-

nutzt werden. 

Die 24. BImSchV [23] „legt Art und Umfang der zum 
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Die allgemein bekannten Folgen dieser „Selbstlüftung“ 

waren jedoch:

• schlechte Schalldämmung 

• hohe Heizenergieverluste, 

• Zugerscheinungen bei Wind und Kälte, 

• Absinken der relativen Feuchte im Winter auf ca.     

10-30 %.

Werden diese alten Fenster gegen neue, dichte ausge-

wechselt, so kehren sich die vorgenannten Eigenschaften 

um. Das bedeutet:

• gute Schalldämmung, 

• geringe Heizenergieverluste, 

• keine Zugerscheinungen, 

• daneben aber  Anstieg der relativen Feuchte und

• zusätzlich Absinken des Sauerstoffgehaltes und An- 

steigen des Schadstoffgehaltes in der Luft.

Problematisch ist jedoch vor allem der Anstieg der rela-

tiven Luftfeuchte.

Lösung der Lüftungsproblematik

Der Austausch der Fenster darf kein eigenständiger Vor-

gang bleiben. Daneben ist der Wärmeschutz der Außen-

bauteile zu erhöhen und das Lüftungsproblem zu lösen. 

So sollten Schallschutzfenster nur eingebaut werden, 

wenn gleichzeitig Schalldämmlüfter eingesetzt werden 

[65].

Manuelle Lüftung

Eine weitere Möglichkeit ist die Quer-Stoßlüftung aller 

Räume. Auch dies verhindert raumklimatische Proble-

me. Dies gilt selbst dann, wenn zusätzliche Lüftungsein-

richtungen fehlen. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen:

Im Falle offener Feuerstellen (Ofenheizung, Gasther-

me, Wohnungskamin) kann hochgiftiges Kohlenmono-

xid entstehen. Um zu gewährleisten, dass ausreichend 

Frischluft nachströmt, sind unverschließbare Öffnungen 

nötig. Diese müssen mindestens 150 cm² groß sein. Das 

Fehlen oder Verschließen derartiger Öffnungen in den 

Zwischenwänden oder den Türen zur Küche und zum 

Bad durch Zustellen oder Übertapezieren hat in der Ver-

gangenheit wiederholt Todesopfer gefordert. 

Bei Schlafzimmern ist die Stoßlüftung während der 

achtstündigen Schlafperiode im Allgemeinen weder 

praktikabel noch zumutbar. Teilweise geöffnete Fens-

ter vermindern den gerade zum Schlafen notwendigen 

Schallschutz erheblich. Zudem haben sie auch eine zu 

starke Auskühlung der Räume zur Folge.

Motorische Lüftung

Bei Vorsorge oder Lärmsanierung – also Leistungen in 

Verbindung mit einer geförderten Maßnahme – wird im-

mer auf motorische Lüfter abgestellt. Es ist nachgewie-

sen, dass sie bei allen Witterungslagen die Luft ausrei-

chend austauschen. Dies ist bei Lüftungsschlitzen oder 

Spaltlüftung nicht ausreichend der Fall.  

Schalldämmlüfter mit Gebläse erreichen eine wesentlich 

höhere Luftleistung. Sie gestatten zudem, die Luftzufuhr 

individuell zu regeln (kontrollierte Lüftung). Es ist je-

doch darauf zu achten, dass das Lüftungsgeräusch genü-

gend leise ist (je nach Anforderung im Raum etwa 25 bis 

35 dB(A)). In der Regel erfüllen Schalldämmlüfter diese 

Anforderungen.

5.10.3 Schalldämmung der Außenfassade – Berechnung
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Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-

kehrsgeräusche notwendigen Schallschutzmaßnahmen 

für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest“, 

die bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV [9] erforderlich werden. Dazu wird ein 

Schutzziel formuliert, das ausgehend von der Raumnut-

zung des zu schützenden Raumes indirekt die Einhal-

tung von Beurteilungspegeln im Raum ermöglicht. 

Wird ein Schallschutzfenster zum Schutz vor Ver-

kehrslärm bestellt, sollte sichergestellt werden, dass 

der Fensterbauer

• kompetente Fachberatung für Schallschutzfenster  

gibt,

• die Fensterkonstruktionen einschließlich Rollladen  

und Lüftung im Hinblick auf die erforderliche 

Schallschutzklasse erläutert,

• Prüfzeugnisse für die angebotenen Schallschutzfen- 

ster vorlegt,

• Kostenangebote mit eindeutiger Angabe der Mate- 

rialien und der Verglasung, insbesondere zur Schei-

bendicke macht,

• fachgerecht einbaut und 

• die Schallschutzklasse in der Rechnung bestätigt. 

Die Berechnungsformel für die erforderliche Schalldäm-

mung der Außenfläche R’w,res des Raumes ist in der 24. 

BlmSchV [23] zu finden. Es kommt immer wieder vor, 

dass die eingebauten Fenster die Erwartungen nicht er-

füllen. Enthält das Angebot unzureichende Angaben, er-

schwert dies bei einer Reklamation die Nachbesserung. 

Klassische Mängel sind geringere als die vereinbarten 

Glasscheibendicken und unzureichende Dichtungen.

Werden Schallschutzfenster im Rahmen einer Entschä-

digung bei Straßenbaumaßnahmen gewährt, so soll sich 

das Schalldämmmaß um mindestens 5 dB(A) verbessern. 

Es empfiehlt sich deshalb, eine höhere Schallschutzklas-

se einbauen zu lassen. Grund hierfür: Bei der Bemessung 

wird nur der neue oder wesentlich geänderte Verkehrs-

weg berücksichtigt; weitere Lärmquellen spielen hinge-

gen keine Rolle (siehe Kapitel 4.3.1). Den Aufpreis müs-

sen allerdings die Betroffenen selbst tragen.

Bei passiven Schallschutzmaßnahmen im Zusammen-

hang mit Lärmsanierung oder -vorsorge werden die Be-

schaffung und der Einbau der Lüfter vom Vorhabensträ-

ger teilweise oder komplett finanziert. Bei der Sanierung 

müssen 25 % als Eigenanteil selbst getragen werden. 

Praktische Hinweise 

Die Einwirkungen von Lärm sind ein allgemein unter-

schätztes Umweltproblem. Der Stellenwert ist in der 

Politik nicht angemessen. Die gesetzlichen Regelungen 

sind folgerichtig nicht hinreichend. Um sie zu verbes-

sern, sollten Abgeordnete mehr von den konkreten Pro-

blemen der Bürger erfahren. Abgeordnete können Geset-

zesänderungen auf den Weg bringen. Grundsätzlich hat 

jeder Bürger das Recht, den Schutz seiner Gesundheit 

zu verlangen, Artikel 2 des Grundgesetzes GG [13]. Im 

Folgenden werden – zusammengefasst aus den Kapiteln 

2 bis 5 und ohne Verweise – Hinweise gegeben, die bei 

der Diskussion mit Ämtern und Behörden weiterhelfen 

können. Auch wird aufgezeigt, wie Sie selbst zu einer 

weniger lauten und lärmaggressiven Umwelt beitragen 

können.

Gemeinsames Handeln

Grundsätzlich gilt, wie in vielen anderen politischen Fra-

gen, dass gemeinsames Handeln der Betroffenen wirksa-

mer ist als individuelles Agieren. Gerade bei Lärmprob-

lemen wird der Einzelne häufig nicht ernst genommen. 

6. Praktische Hinweise 



Nutzen Sie also die Möglichkeiten des Zusammen-

schlusses in Ihrem Wohngebiet ebenso wie die Mitarbeit 

in überregionalen Verbänden des Lärmschutzes!

Schallimmissionsprognose

Beim Neubau oder der wesentlichen Änderung eines Ver-

kehrsweges hat die zuständige planende Straßenbaube-

hörde den Nachweis zu bringen, dass die Grenzwerte der 

16. Bundesimmissionsschutzverordnung 16. BImSchV 

[9] nicht überschritten werden. Dazu erstellen Verkehrs-

planer und ein Schallschutzingenieur im Planungsver-

fahren eine Schallimmissionsprognose nach den RLS-90 

[8]. Dieses „Schallschutz-Gutachten“ wird Bestandteil 

des Genehmigungsverfahrens. Die Planungsunterlagen 

– und damit der Schallschutznachweis – sind öffentlich 

auszulegen. Die Betroffenen haben das Recht, in einer 

Anhörung fristgerecht ihre Einwendungen vorzutragen. 

Nachträglich eingebrachte Forderungen werden in der 

Regel nicht mehr berücksichtigt (Präklusion).

Informieren Sie sich!

Lassen Sie sich die schalltechnischen Unterlagen erläu-

tern. Die Schallpegel wurden mit komplexen Berech-

nungsmethoden ermittelt, die von einem Laien nicht 

unmittelbar nachvollzogen werden können. Die zuge-

lassenen und zertifizierten Rechenprogramme sind aber 

ausgetestet worden, hier treten methodisch/rechnerisch 

keine Fehler auf. Allerdings gibt es häufig Diskussionen 

über die Eingabedaten, hier sind auch Anwendungsfeh-

ler möglich. Eingabedaten, wie die geometrischen Daten, 

Verkehrsmengen, Lkw-Anteile, Geschwindigkeiten oder 

Straßenoberflächen können auch von Nichtfachleuten 

überprüft und nachvollzogen werden. Oftmals ist dem 

Betroffenen gar nicht bewusst, in welcher Gebietskate-

gorie das Anwesen liegt. Danach richtet sich aber die 

Schutzqualität. Schauen Sie im Flächennutzungs- oder/

und Bebauungsplan nach. Selbst wenn sich im Umfeld 

vorwiegend Wohnungen befinden, führt eine Einstufung 

als Kern-, Dorf- oder Mischgebiet zu einer geringeren 

Schutzwürdigkeit. Die zulässigen Immissionspegel lie-

gen um 5 dB(A) höher als im Wohngebiet.  

Pflichten der Planungsbehörden

Die Planungsbehörde hat auf Bedenken oder Einwen-

dungen zu antworten, sie zu berücksichtigen, zu bewer-

ten und gegebenenfalls entsprechende Planänderungen 

zu veranlassen oder entsprechend begründet abzuleh-

nen. Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind 

vom Straßenbaulastträger vollständig zu finanzieren. 

Lassen Sie sich auch über die Gestaltung einer Lärm-

schutzanlage Skizzen oder Bilder zeigen. Hier können 

Sie unter Umständen Einfluss nehmen. Vorrangig sollen 

notwendige Lärmschutzmaßnahmen so dimensioniert 

werden, dass der Außenwohnbereich – dazu gehören 

auch Balkone – im Rahmen der geltenden Grenzwerte 

geschützt wird. Sind die so entstehenden Lärmschutzan-

lagen unverhältnismäßig, kommt es zu einer Abwägung: 

Die Schutzanlage wird niedriger oder entfällt vollstän-

dig; zum Ausgleich werden Schallschutzfenster vorgese-

hen, und es wird ggf. eine finanzielle Entschädigung für 

die Außenwohnanlagen gewährt [24]. Suchen Sie gera-

de in solchen Fällen die Unterstützung durch Vertreter 

der Umweltschutzbehörden. Vergessen Sie dabei nicht, 

dass Schallschutzfenster nur wirken, wenn Sie geschlos-

sen sind. Wenn Sie sie öffnen, wird es zu laut sein. Und 

durch eine finanzielle Entschädigung wird es nicht leiser. 

Berücksichtigen Sie die notwendige Lüftung, die in der 

Regel einen Schalldämmlüfter erfordert.

Worauf Sie bei Schallschutzfenstern 

achten sollten

Achten Sie darauf, dass die Schallschutzfenster sorgfäl-

tig und korrekt eingebaut werden. Akustische Nebenwe-

ge können die vorgesehene Wirkung deutlich reduzieren. 

Schwachstellen sind auch nicht gedämmte Rollladenkäs-

ten oder Heizkörpernischen. 
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Treffen mehrere Schallquellen auf Ihr Anwesen, wurden 

möglicherweise nicht alle erfasst. Eine Aufsummierung 

aller Lärmimmissionen ist rechtlich nicht vorgesehen. In 

diesem Fall verbleiben im Innenraum schädliche Pegel. 

Eine Unterdimensionierung ist nicht nur unzureichend, 

sondern auch unwirtschaftlich. Sie sollten sich daher 

eine höhere Schallschutzklasse einbauen lassen, auch 

wenn Sie die Mehrkosten selbst tragen müssen. Zudem 

sollten alle Fenster eines Raumes die gleiche akustische 

Qualität aufweisen.

Einzug in eine neue Wohnung

Wenn Sie die Möglichkeit haben, in eine neue Wohnung 

zu ziehen, achten Sie auf eine ruhige Wohnlage und gu-

ten Schallschutz auch innerhalb des Gebäudes. Beurtei-

len Sie das Lärmumfeld nicht an einem verkehrsarmen 

Sonntag. Meiden Sie Wohngebiete, in denen bei Neu-

bauten bereits Schallschutzfenster vorgesehen sind. Die 

Außenwohnbereiche dürften dort nicht der Erholung 

dienen, sofern sie überhaupt vorhanden sind.  

Was Sie bei Grenzwerten beachten 

sollten

Sie haben unmittelbar wenig Einfluss auf die Grenz-

werte, die der Gesetzgeber festlegt. An die Grenzwerte 

haben sich die Planer, die Gutachter und die Genehmi-

gungsbehörde zu halten. Es lohnt sich nicht, sich mit 

den Fachbehörden hierüber zu streiten. Nur so viel: Ein 

Grenzwert ist kein Zielwert. Er darf nicht überschritten 

werden. Er kann aber unterschritten werden. Grenzwer-

te sind nur durch politische Einflussnahme zu verändern, 

dafür müssen Mehrheiten gewonnen werden. 

Lärmsanierung

Wird eine Straße baulich nicht verändert, kommen 

Lärmschutzmaßnahmen nur dann in Betracht, wenn die 

hohen Schwellenwerte, die eine Lärmsanierung auslösen 

können, überschritten werden. In so einem Fall wird die 

zuständige Behörde von sich aus tätig, wenn ein Lärm-

sanierungsprogramm vorliegt. Die Betroffenen werden 

dann von dem Vorhaben informiert. Die Berechnungen 

und Erhebungen finden genau für die Wohnungen statt, 

bei denen Überschreitungen der Schwellenwerte erwar-

tet werden. Die Betroffenen können im Zuge der Erhe-

bungen ihre Vorstellungen einbringen. Da die Lärmsa-

nierung allerdings rechtlich nicht geregelt ist, erfolgen 

die Leistungen auf freiwilliger Basis. Das bedeutet: Sie 

werden von der Kommune oder dem Baulastträger 

selbst finanziert oder aus Fördermitteln bestritten. Die 

Betroffenen haben keinen Rechtsanspruch auf diese 

Leistungen. Hierzu wird ein Prioritätenplan aufgestellt 

und abgearbeitet. Die Maßnahmen werden – je nach 

Fördervolumen der zuständigen Straßenbaubehörde – 

zu einem überwiegenden Teil aus der Förderung finan-

ziert. Bei Schallschutzfenstern müssen die Betroffenen 

einen Eigenanteil von 25 % tragen. 

Wenn Sie das Gefühl haben, bei Ihnen seien die Auslöse-

werte der Lärmsanierung überschritten, fragen Sie beim 

zuständigen (Straßen-) Bauamt nach, oder recherchieren 

Sie über das Internet beim Umweltamt oder Straßenbau-

amt Ihrer zuständigen Verwaltung. Eventuell lässt sich 

auch eine Lärmsanierung vorziehen, insbesondere dann, 

wenn ohnehin eine Sanierung der Straßendecke geplant 

ist.

Prüfen Sie, ob ein Lärmaktionsplan existiert oder erar-

beitet wird. In diesem Rahmen findet ebenso eine Lärm-

sanierung statt.

Verkehrsprognosen

Einem Planfeststellungs- oder Bauleitplanverfahren lie-

gen Verkehrsmengen zugrunde, die in 10 bis 15 Jahren 

zu erwarten sind. Auf dieser Basis werden mögliche 

Schallschutzmaßnahmen dimensioniert. Es kommt im-

mer wieder vor, dass die Verkehrsmengen oder der An-

teil des Lkw-Verkehrs gegenüber Angaben in früheren 

Verfahren unerwartet hoch angestiegen ist. Wenn Sie der 

Praktische Hinweise 
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Ansicht sind, dass bei Ihnen die Verkehrszunahme über 

der allgemeinen Steigerung liegt, lassen Sie sich die neu-

esten offiziellen Zählungen zeigen und vergleichen Sie 

die Werte mit den Zahlen, die der Planfeststellung zu-

grunde liegen. Fragen Sie, ob die Zunahme noch in der 

Toleranz liegt. Erst eine Steigerung der Mittelungspegel 

um mehr als 2,1 dB gilt als erheblich und kann dann 

einen Anspruch auf ergänzende Lärmschutzmaßnahmen 

auslösen. Eventuell liegt sogar eine so genannte „fehlge-

schlagene Prognose“ vor. Die Verjährungsfristen für An-

sprüche gegenüber der Planfeststellungsbehörde sind zu 

beachten (siehe Kapitel 4.3.1). Möglicherweise war die 

tatsächlich eingetretene Zunahme nicht vorhersehbar. In 

diesem Fall muss der Baulastträger nachrüsten.

Berechnung der Immissionswerte

Bei den Berechnungen für die Immissionswerte wird 

nach den RLS-90 [8] eine Straßenoberflächenkorrek-

tur DStrO zugrunde gelegt. Natürlich muss davon ausge-

gangen werden, dass der vorgesehene Straßenbelag mit 

seinen schalltechnischen Eigenschaften auch eingebaut 

wird. Allerdings findet keine akustische Abnahmemes-

sung statt. Messungen sind grundsätzlich nicht vorge-

sehen. Wenn Sie aber bereits optisch Unebenheiten er-

kennen können, lassen Sie die Fahrbahndecke akustisch 

überprüfen. 

Nach Eröffnung der Straße hat man meistens den Ein-

druck, dass es besonders laut ist. Das liegt oft daran, 

dass der Verkehr während der Baustellenzeit geschwin-

digkeitsbegrenzt war oder ruhte. Die Pegelhöhe lässt 

sich nicht subjektiv mit dem Ohr messen. Sollten Sie 

aber feststellen, dass es Baufehler gegeben hat, wenden 

Sie sich an das Bauamt oder die zuständige Aufsichts-

behörde.

Lärmaktionspläne

Beim Erstellen von Lärmaktionsplänen nach der Umge-

bungslärmrichtlinie [10a] ist die Mitwirkung der Öffent-

lichkeit vorgesehen. So müssen die Lärmaktionspläne 

öffentlich vorgestellt werden. Dabei haben Sie die Mög-

lichkeit, Ihre Wünsche vorzutragen. Nehmen Sie diese 

Termine wahr. Damit schärfen Sie auch im Bewusstsein 

der verantwortlichen Politiker, dass Lärmschutzprob-

leme bedeutsam sind. Es besteht meist auch die Gele-

genheit, im Internet die errechneten strategischen Lärm-

karten einzusehen und die vorgesehenen Maßnahmen 

abzurufen. Der Lärmaktionsplan soll alle sinnvollen und 

finanzierbaren Möglichkeiten der Lärmminderung aus-

schöpfen. Dazu gehören auch straßenverkehrsrechtliche 

Maßnahmen, wie Geschwindigkeitsbeschränkungen 

[49], Lkw-Fahrverbote, Verkehrsleitsysteme, (Aufhe-

bung von) Halteverbote(n) und die Einrichtung verkehrs-

beruhigter Bereiche. Weiterhin sollten Sie die Verkehrs-

betriebe auffordern, lärmarme Fahrzeuge zu beschaffen. 

Oft bieten die Hersteller lärmarme Versionen an, die 

dann aber nicht bestellt werden. Zum Beispiel erzeugen 

Dieselbusse beim Anfahren an Haltestellen tieffrequente 

Geräusche, die die üblichen Fenster nur gering mindern. 

Lärmarme Modelle, Oberleitungsbusse oder Hybridbus-

se, die mit einem Elektromotor beschleunigen, haben 

diesen Effekt nicht.

Geschwindigkeitsbegrenzung

Nutzen Sie die Lärmminderungsmöglichkeiten des § 45 

der Straßenverkehrsverordnung StVO [27]. Schon oft 

haben Bürger bei ihren Straßenverkehrsbehörden Tem-

po 30 durchgesetzt [49]. Gerade wenn sich nicht ortsüb-

licher Verkehr durch alternative Routen relativ einfach 

aus Ihrem Wohnbezirk fernhalten lässt, sind straßenver-

kehrsrechtliche Maßnahmen auch dann möglich, wenn 

die Belastung weniger extrem ist.

Nehmen Sie Einfluss auf die Politik

Viele lärmrelevante Vorgaben entstehen heute auf nati-

onaler oder sogar auf europäischer Ebene. Verbesserun-

gen lassen sich hier nur erreichen, wenn möglichst viele 

Menschen Einfluss auf Politik und Verwaltung dieser 
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Ebenen nehmen. Nutzen Sie daher die Sprechstunden, 

die die Europa-, Bundes- und Landtagsabgeordneten in 

der Regel in ihrem Wahlkreis anbieten. Nutzen Sie auch 

die Möglichkeiten der national und europaweit agieren-

den Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisatio-

nen (NGO, siehe Kapitel 7).

So können Sie selbst zum Lärmschutz 

beitragen

Beim Straßenverkehrslärm ist man häufig nicht nur 

Lärmbetroffener, sondern auch Verursacher. Wenn wir 

ruhebewusster werden, werden wir auch unser Verhal-

ten ändern und danach ausrichten. Ein einzelnes leise-

res Fahrzeug reduziert den Gesamtlärm nicht; nur wenn 

es allein zu hören ist, wird der Effekt spürbar. Das ge-

schieht dann, wenn man spät abends nach Hause kommt 

oder früh wegfährt und nicht die Nachbarn aufweckt. 

Bemüht sich die Mehrheit um leise Fahrzeuge und leise 

Reifen, wird das Geräuschniveau unserer Straßen sin-

ken. Damit werden die Geräusche der Natur plötzlich 

wieder wahrnehmbar. 

Autofahrer sollten folgende Hinweise beachten:

• Verlangen Sie beim Neukauf geräuscharme Fahrzeu- 

ge. Der Typprüfwert für das Fahrgeräusch steht in 

den Kfz-Papieren. Ein Fahrzeug sollte nicht nur in-

nen leise sein. Elektro- oder auch Hybrid-Fahrzeuge 

sind übrigens besonders leise, vor allem beim An-

fahren. In ruhigen Wohngebieten können die Min-

derungspotentiale bei Werten über 10 dB(A) liegen. 

An Hauptverkehrsstraßen dominieren allerdings 

weiterhin die Reifen-Fahrbahn-Geräusche, deshalb:

• Fragen Sie nach lärmarmen Reifen. In Testserien  

werden die Außengeräusche mit ermittelt und veröf-

fentlicht. Die Reifen werden momentan noch nicht 

damit gekennzeichnet. Eine Orientierung bietet das 

Umweltzeichen „Blauer Engel“, das lärmarme und 

kraftstoffsparende Reifen kennzeichnet. Ab 2012 

müssen in der EU fast alle Reifen hinsichtlich ihrer 

Geräuschemission gekennzeichnet werden. Bei Elek-

trofahrzeugen sind die Reifenabrollgeräusche schon 

bei niedrigen Geschwindigkeiten wahrzunehmen.

• Lassen Sie den Motor nicht „warm“ laufen. Fahren  

Sie vorausschauend, möglichst niedertourig und 

beschleunigen Sie nicht unnötig stark. Vielleicht 

können Sie sich mit einem Automatikgetriebe an-

freunden. Halten Sie sich an Geschwindigkeits-

beschränkungen: Sie fahren leiser, billiger und si-

cherer. Das fällt leichter, wenn Sie nicht auf den 

„letzten Drücker“ losfahren. 

 

• Fahren Sie bei nasser Fahrbahn langsamer. Dies ist  

nicht nur sicherer, sondern auch leiser. Geschlos-

sene Fahrbahndecken werden bei Nässe deutlich 

lauter.

• Machen Sie bei Staus den Motor aus. Beim Elektro- 

fahrzeug erübrigt sich dieser Hinweis.

• Drehen Sie das Autoradio nicht laut auf, insbeson- 

dere wenn Sie mit geöffneten Fenstern fahren (rol-

lende Disko!).

• Überlegen Sie sich vor jeder Fahrt, ob sie wirklich  

mit dem Pkw durchgeführt werden muss. Nutzen 

Sie die ÖPNV-Angebote. Zufußgehen und Radfah-

ren verursachen gar keinen Straßenverkehrslärm 

und sind gesund. Auch E-Mofas und Pedelecs sind 

leise. 

• Gerade in verdichteten, gut durchmischten Innen- 

städten ist ein Leben ohne privaten Pkw grund-

sätzlich gut möglich. Zugleich erhöht dies die 

Lebensqualität. Für bestimmte Fahrzwecke – wie 

der Familienausflug aufs Land mit wenigen ÖPNV-

Verbindungen – können Sie, z. B. über das Car-Sha-

ring, ein jeweils adäquates Fahrzeug mieten.

• Auch als Konsument können Sie zur Lärmminderung  

und darüber hinaus zum Klimaschutz beitragen. Re-

gionale Produkte benötigen nur geringen Verkehr. 

Gleiches gilt für eine ressourcenschonende Lebens-

weise, die Ex-und-hopp-Produkte vermeidet.

Praktische Hinweise 
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Lärm kann durch angemessene Verhaltensweisen und 

neue Techniken gemindert werden. Deshalb ist auch an 

die Eigenverantwortung und -initiative der Menschen 

zu appellieren, unnötigen Lärm zu vermeiden und sich 

rücksichtsvoll zu verhalten. Rechtliche Rahmenbedin-

gungen und entsprechende finanzielle Mittel können 

den Lärmschutz drastisch voranbringen. Sie werden zu 

technologischem Fortschritt und somit auch zu Wettbe-

werbsvorteilen führen. 

An wen kann man sich bei Lärm durch 

Straßenverkehr wenden?

Bereits die vorhergehenden Kapitel nennen einige Insti-

tutionen, die Sie im konkreten Fall ansprechen können. 

Im Folgenden sind ihre Adressen sowie die Beratungs-

schwerpunkte aufgelistet (Stand 2010). Diese können 

sich im Laufe der Zeit ändern. Es empfiehlt sich, zusätz-

lich im Internet zu recherchieren.

Informations- und Geschäftszentrum 

des ALD

Bei Lärmproblemen, die von einer konkreten Quelle 

ausgehen, sollten Sie zuerst versuchen, sich mit dem 

Verursacher über Abhilfemaßnahmen zu einigen. Beim 

Straßenverkehrslärm wird man sich jedoch regelmäßig 

an eine Behörde wenden müssen. Die Zuständigkeiten 

sind oft schwierig zu erkennen. Das Informations- und 

Geschäftszentrum des ALD (www.ald-laerm.de) wird 

Ihnen erst einmal weiterhelfen. Bei Einsprüchen oder 

Einwendungen gegen beabsichtigte Maßnahmen sowie 

bei Widersprüchen und Klagen gegen behördliche Ge-

nehmigungen oder Auflagen müssen Sie allerdings selbst 

tätig werden. 

Rechtsschutz

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie sich weh-

ren. Der Bescheid (ein Verwaltungsakt) enthält in der 

Regel eine Rechtsbehelfsbelehrung, die den richtigen 

Rechtsweg erläutert. Manche Bescheide kann man – je 

nach Bundesland unterschiedlich – per Widerspruch 

kostengünstig durch die nächsthöhere Behörde überprü-

fen lassen. In vielen Fällen muss man aber gleich Kla-

ge bei einem Verwaltungsgericht einreichen. Manche,  

meist größere Bauvorhaben gehen unmittelbar an ein 

Oberverwaltungsgericht, das in einigen Bundesländern 

Verwaltungsgerichtshof genannt wird. Besondere Fälle 

gehen sogar gleich an das Bundesverwaltungsgericht. 

Bei Einwendungen gegen einen Bebauungsplan ist die 

Gemeinde zuständig. Den Bebauungsplan kann man mit 

einer sogenannten Normenkontrolle gerichtlich über-

prüfen lassen.

Bei schwierigeren Sachverhalten empfiehlt es sich, einen 

Rechtsanwalt beizuziehen, der in Verwaltungsverfahren 

versiert ist. Bei Klagen vor einem Oberverwaltungsge-

richt oder dem Bundesverwaltungsgericht muss man sich  

von einem Rechtsanwalt vertreten lassen. Gerichtsver-

fahren sind in der Regel zeitintensiv, nervenaufreibend 

und teuer. Deshalb sollten Sie zuvor die zuständigen 

Behörden so in Anspruch nehmen, dass alle rechtlichen 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Achten Sie aber 

darauf, die in der Rechtsbehelfsbelehrung angegebenen 

Rechtsmittelfristen nicht zu versäumen, weil eine ver-

spätet erhobene Klage als unzulässig abgewiesen wird. 

Lärmschutz benötigt Einsicht und bewährt sich nur in Taten.

7. Ansprechpartner

Ansprechpartner
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Abgeordnete

Behörden wie Gerichte sind eingeengt durch die gesetzli-

chen Vorgaben. Man sollte ihnen diese nicht vorwerfen. 

Gesetze werden von den Parlamenten gemacht. Ände-

rungen der Rechtslage lassen sich über Abgeordnete der 

Länderparlamente und des Bundestages einfädeln. Die 

Abgeordneten Ihres Wohnortes können Sie direkt und 

konkret ansprechen. Nutzen Sie auch Ihr Recht, mit ei-

ner Petition direkt an Stadt- und Länderparlamente und 

den Bundestag heranzutreten. Petitionen können heut-

zutage auch elektronisch über die Webseite des Bundes-

tages eingereicht werden (https://epetition.bundestag.

de). Hier können auch laufende Petitionen mitgezeich-

net werden. Der ALD wird Ihnen dabei behilflich sein. 

An dieser Stelle gilt auch: Je mehr Mitglieder der ALD 

hat, desto wirkungsvoller kann er auftreten. Sprechen 

Sie auch mal mit Ihrem Nachbarn darüber. 

DEGA und ALD

Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin: 

www.dega-akustik.de

Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD), Berlin: 

www.ald-laerm.de

Behörden

Bundesumweltministerium: www.bmu.de

Bundesverkehrsministerium: www.bmvbs.de

Umweltbundesamt: www.umweltbundesamt.de

Das Umweltbundesamt bietet zwei Pfade zu Lärmthe-

men im Internet an:

www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/

www.umweltbundesamt.de/verkehr/index-laerm.htm 

Straßenbaubehörden

Straßenverkehrsbehörden

Umweltbeauftragte und Baubehörden in Kommunen

Umweltingenieure in den Kreisverwaltungsbehörden

Zentrale Umweltämter und Umweltbe-
hörden in den Ländern 

Baden-Württemberg: 

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/1198/

Bayern: www.lfu.bayern.de/laerm

Brandenburg: www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/ 

bb2.c.478978.de

Berlin: www.berlin.de/sen/umwelt/laerm

Bremen: www.umwelt.bremen.de/de/detail.php? 

gsid=bremen179.c.3070.de

Hamburg: www.hamburg.de/laerm

Hessen: www.hlug.de/medien/laerm

Mecklenburg-Vorpommern: www.lung.mv-regierung.de/ 

insite/cms/umwelt/laerm.htm

Niedersachsen: www.mu.niedersachsen.de/live/live.

php?navigation_id=2164&_psmand=10

Nordrhein-Westfalen: www.lanuv.nrw.de/geraeusche/

gerausche.htm

Rheinland-Pfalz: www.mufv.rlp.de/laerm.html

Saarland: www.saarland.de/immissionsschutz.htm

Sachsen: www.umwelt.sachsen.de/umwelt/3480.htm

Sachsen-Anhalt: www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.

php?id=33785

Schleswig-Holstein: www.schleswig-holstein.de/Um-

weltLandwirtschaft/DE/ImmissionKlima/08__Laerm/

ein__node.html

Thüringen: www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/la-

erm_erschuetterungen_emf/laerm/

Nichtregierungsorganisationen: z.B. 

ADAC: www.adac.de

BUND: www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/

verkehr/laerm

GRÜNE LIGA: 

www.uglr-info.de/umgebungslaermrichtlinie.html

VCD: www.vcd.org/verkehrslaerm0.html?&0=

Ansprechpartner
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Sonstige 

Abgeordnete des Bundes und der Landtage

Verwaltungsgerichte

Schalltechnische Beratungsbüros

Schalltechnische Beratungsbüros sind in jedem Bundes-

land vorhanden, sie können in Verzeichnissen zu Mess-

stellen nach § 26 BImSchG auf dem Gebiet des Lärm-

schutzes erfragt werden. Eine bundesweite Übersicht ist 

unter dem Suchsystem ReSyMeSa zu finden:

www.luis.brandenburg.de/resymesa/resymesastart.

aspx?AcceptsCookies=YES,

dort kann nach Bundesland oder Namen gesucht wer-

den. 
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Außenwohnbereich: Terrassen, Aufenthaltsbereiche im 

Freien, Kinderspielplätze

Beurteilungspegel Lr,eq: Aus Berechungsergebnissen nach 

den RLS-90 ermittelter und mit Zuschlägen versehener 

Wert, der mit den Immissionsgrenzwerten verglichen 

wird. Der Beurteilungspegel Lr ist der Mittelungspegel, 

dem z.B. für Immissionsorte in der Nähe von lichtsignal-

geregelten Kreuzungen noch ein Zuschlag für erhöhte 

Störwirkung hinzugefügt wird.  

deziBel (dB): Physikalische Einheit für Schallpegel. 

Durch eine A-Bewertung wird eine frequenzabhängige 

Empfindlichkeit des Gehörs berücksichtigt, der so be-

wertete Schallpegel wird meist mit der Einheit dB(A) 

versehen.

Distress: Negativer Stress bezeichnet die allgemeinen, 

von außen kommenden negativen Einflüsse auf das Indi-

viduum wie z.B. Lärm, Telefonklingeln und den daraus 

resultierenden Zustand wie z.B. Unruhe, Herzklopfen, 

Wut.

DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in 

Kraftfahrzeugen pro 24 h: als Mittelwert über alle Tage 

des Jahres der einen Straßenquerschnitt täglich passie-

renden Kraftfahrzeuge, mit einem maßgebenden Anteil 

des Schwerverkehrs p in % (Fahrzeuge > 2,8 t zulässiges 

Gesamtgewicht) der maßgebenden Verkehrsstärke, 

Emissionspegel Lm,E.: Der Emissionspegel ist die kenn-

zeichnende Größe für die Schallemission des Verkehrs 

einer Straße. Er wird nach den RLS-90 aus dem Mitte-

lungspegel Lm(25) in 25 m Entfernung von der Straße und 

Zuschlägen für die Fahrgeschwindigkeit, Straßenober-

fläche und Steigung berechnet. Ergebnis eines normier-

ten Verfahrens zur Bestimmung der Schallemission eines 

Verkehrsweges. Vereinfachte Berechnungen können mit 

dem Verkehrslärmrechner (www.staedtebauliche-laerm-

fibel.de/index-12.htm ➧ dB-Rechner; www.ald-laerm.de 

➧ dB-Rechner) ausgeführt werden.

Energieäquivalenter Dauerschalldruckpegel: siehe Mit-

telungspegel.

Immissionsgrenzwert: Höchstzulässiger Beurteilungspe-

gel am nächstgelegenen Immissionsort in Abhängigkeit 

vom Tages- oder Nachtzeitraum und Festsetzungen in 

Bebauungsplänen bzw. Flächennutzungsplänen.

Lärm: Subjektive Geräuschwahrnehmung, in Abhängig-

keit vom Schalldruckpegel, aber auch z.B. von der per-

sönlichen Einstellung zur Schallquelle. Lärm ist jede Art 

von Schall, der stört oder belästigt oder die Gesundheit 

schädigen kann (WHO 1972).  

Lärmkarten: Erstellt nach § 47c BImSchG, sind eine 

Darstellung der Berechnungsergebnisse der Immissions-

prognose nach VBUS, wobei die Immissionsorte gleicher 

Schallpegel durch Isophonen verbunden werden. 

Lärmaktionsplan: Zusammenstellung von Maßnahmen 

zur Vermeidung bzw. Verminderung von Lärmbelastun-

gen.

LDEN: Tag-Abend-Nacht-Beurteilungspegel (Day-Evening-

Night) nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und VBUS.

Logarithmische Addition von Pegeln: Wegen des log-

arithmischen Zusammenhangs darf man Pegelgrößen 

nicht einfach arithmetisch addieren oder subtrahie-

ren. Zwei gleiche Pegel von z.B. 60 dB(A) addieren 

sich logarithmisch zu 63 dB(A), nicht arithmetisch zu 

120 dB(A)! 

Beim Straßenverkehr führt das dazu, dass die doppelte 

Zahl von Fahrzeugen eine Pegelerhöhung von 3 dB(A) 

hervorruft, die zehnfache Anzahl lässt den Pegel um 

10 dB(A) ansteigen. Umgekehrt bedeutet dies, dass eine 

Halbierung der Fahrzeugmenge den Pegel auch nur um 

3 dB(A) mindert. Rechnerisch wird der Schalldruckpe-

gel L1 mit den Schalldruckpegeln L2 bis Ln zum Gesamt-

schalldruckpegel Lges wie folgt logarithmisch addiert:

Lüftungseinrichtungen: Zusätzliche Einrichtungen für 

Räume, mit deren Hilfe ein Luftwechsel bei geschlosse-

nem Fenster ermöglicht wird. Neben (relativ unwirksa-

men) Lüftungsschlitzen ist ein ausreichender Luftwech-
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sel nur mit motorischen Schalldämmlüftern möglich.

Maximaler Schalldruckpegel: Höchstwert des momen-

tanen Schalldruckpegels in dB(A) der Verkehrsgeräu-

sche in einem definierten Beobachtungszeitraum oder 

eines einzelnen Schallereignisses wie beispielsweise der 

Vorbeifahrt eines Fahrzeugs in einer definierten Entfer-

nung.

Mittelungspegel: Energieäquivalenter Dauerschalldruck-

pegel (zeitlicher Mittelwert) des A-Schalldruckpegels. 

In den Mittelungspegel gehen Stärke und Dauer jedes 

Einzelgeräusches während der Beurteilungszeit ein. Der 

Mittelungspegel Lm(25)  der Emission einer Straße ist 

der Emissionspegel Lm,E. 

Mitwind: Wind, der von der Schallquelle in Richtung 

Immissionsort weht und gegenüber anderen Windrich-

tungen pegelerhöhend wirkt.

OPA: Offenporiger Asphalt als Fahrbahnoberfläche, 

volkstümlich „Flüsterasphalt“

ÖPNV: Öffentlicher Personen-Nahverkehr

Quer-Stoßlüftung: Kurzzeitiges vollständiges Öffnen 

zweier Fenster auf  unterschiedlichen Fassadenseiten 

Schalldämmung: Ist die Differenz zwischen der auf ein 

Bauteil auftreffenden und auf der Rückseite austreten-

den Schallenergie.

Schalldämmlüfter: Motorisch angetriebener Lüfter mit 

schallabsorbierenden Kanälen zur Belüftung von Räu-

men, Motorgeräusch wird durch Schalldämpfer eben-

falls gemindert

Schalldruckpegel: Logarithmisches Verhältnis der Schall-

drücke bezogen auf die Hörschwelle (bei 1.000 Hz ein 

Schalldruck von 2*10-5 Pa), Maßeinheit Dezibel (dB)

Subjektive Geräuschwahrnehmung: Die physikalischen 

Werte des Schalldruckpegels korrelieren nicht mit dem 

menschlichen Lautstärkeempfinden. Man hat durch sub-

jektive Vergleiche festgestellt:

• 1 dB Unterschied ist im direkten Vergleich zweier  

Schallquellen die Schwelle der Wahrnehmbarkeitsän-

derung für geübte Hörer,

• 3 dB Unterschied lassen sich gerade wahrnehmen, 

• 10 dB Unterschied werden etwa als doppelt oder halb  

so laut empfunden.

Straßenverkehrsbehörde: Behörde auf Bundes-, Landes-, 

Städte- oder Gemeindeebene, die für den Verkehrsfluss 

auf den Straßen zuständig ist. Für den Bau und Unter-

halt von Straßen ist das Bauamt zuständig.

Wesentliche Änderung: Der Gesetzgeber hat einen Unter-

schied des Mittelungspegels an Straßen von 3 dB(A) als 

wesentliche Änderung bezeichnet. Durch Aufrundung 

der Berechnungsergebnisse auf volle dB-Zahlen wird so 

ein rechnerischer Unterschied von 2,1 dB als rechtsrele-

vante Basis für die Beurteilung verwendet. 
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